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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet gemäss Art. 105 AsylG (SR 142.31) auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel endgültig über Beschwerden gegen Verfügungen des BFM
(vgl. zur Ausnahme: Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Es ist ausserdem zuständig für die
Revision von Urteilen, die es in seiner Funktion als Beschwerdeinstanz gefällt hat (vgl.
BVGE 2007/21 E. 2.1).

E. 1.2
Gemäss Art. 45 VGG gelten für die Revision von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts
die Art. 121-128 BGG sinngemäss. Nach Art. 47 VGG findet auf Inhalt, Form und
Ergänzung des Revisionsgesuches Art. 67 Abs. 3 VwVG Anwendung.

E. 1.3
Das Revisionsgesuch ist ein ausserordentliches Rechtsmittel, das sich gegen einen
rechtskräftigen Beschwerdeentscheid richtet. Wird das Gesuch gutgeheissen, beseitigt dies
die Rechtkraft des angefochtenen Urteils, und die bereits entschiedene Streitsache ist neu zu
beurteilen (vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 247 Rz. 5.36).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin seine Urteile aus den in Art. 121-123
BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45 VGG). Nicht als Revisionsgründe gelten
Gründe, welche die Partei, die um Revision nachsucht, bereits im ordentlichen
Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können (sinngemäss Art. 46 VGG).

E. 1.5
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder
Richterinnen (Art. 21 Abs. 1 VGG), sofern das Revisionsgesuch nicht in die Zuständigkeit
des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin fällt (vgl. Art. 23 VGG).

E. 2.1
Im Revisionsgesuch ist insbesondere der angerufene Revisionsgrund anzugeben und die
Rechtzeitigkeit des Revisionsbegehrens im Sinne von Art. 124 BGG darzutun.

E. 2.2



Der Gesuchsteller macht den Revisionsgrund nachträglich erfahrener erheblicher Tatsachen
(Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG) geltend, indem er seiner Eingabe insbesondere mehrere, vor
dem Beschwerdeentscheid datierende Beweismittel beilegt. Der Gesuchsteller vermag
durch den Umschlag, in welchem er die Dokumente aus Bangladesch erhalten hatte, die
Rechtzeitigkeit des Revisionsbegehrens darzulegen. Auf das im Übrigen formgerecht
eingereichte Gesuch ist deshalb einzutreten.

E. 3.1
Gemäss Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG kann in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die
Revision eines Urteils verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche
Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren
nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach
dem Entscheid entstanden sind.

E. 3.2
Der Revisionsgrund der nachträglich erfahrenen Tatsachen beinhaltet zum einen, dass sich
diese bereits vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens verwirklicht haben; als
Revisionsgrund sind somit lediglich sogenannte unechte Nova zugelassen. Zum andern
verlangt Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG, dass die gesuchstellende Partei die betreffende
Tatsache während des vorangegangenen Verfahrens, das heisst bis das Urteil gefällt worden
ist, nicht gekannt hat und deshalb nicht geltend machen konnte. Dass es einer aus "anderen
Gründen" (Art. 123 BGG) um Revision ersuchenden Partei nicht möglich war, Tatsachen
und Beweise bereits im früheren Verfahren beizubringen, ist nur mit Zurückhaltung anzu-
nehmen. Der Revisionsgrund der unechten Nova dient nicht dazu, bisherige Unterlassungen
in der Beweisführung wieder gutzumachen (vgl. Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, N. 8 zu Art. 123 BGG). Ausgeschlossen sind damit auch
Umstände, welche die gesuchstellende Partei bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte kennen
können. Eine Revision ist namentlich dann ausgeschlossen, wenn die Entdeckung der
erheblichen Tatsache auf Nachforschungen beruht, die bereits im früheren Verfahren hätten
angestellt werden können, denn darin ist eine unsorgfältige Prozessführung der
gesuchstellenden Partei zu erblicken (vgl. zum Ganzen: Moser/ Beusch/ Kneubühler, a.a.O.,
S. 249 f, Rz. 5.47).

E. 4.1
Im Sinne von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG wird vorgebracht, er habe die Dokumente im
Original erst nach Abschluss des ordentlichen Verfahrens aus Bangladesch erhalten,
weshalb es nicht möglich gewesen sei, diese früher einzureichen.

E. 4.2
Die beiden neu im Original eingereichten Dokumente stammen beide aus dem Zeitraum vor
Erlass der Beschwerdeurteils vom 19. Februar 2014 und wären damit grundsätzlich
revisionsrechtlich relevant. Hingegen müssen diese offensichtlich als verspätet eingereicht
qualifiziert werden. Der Gesuchsteller vermag nicht darzulegen, weshalb es ihm nicht
zumutbar und möglich gewesen sei, besagte Originale bereits im Rahmen des ordentlichen
Verfahrens zu beschaffen. So wäre er im Rahmen seiner Sorgfalts- und Mitwirkungspflicht
verpflichtet gewesen, diese bereits im erstinstanzlichen Verfahren zu beschaffen und
schnellstmöglich einzureichen. Dass er erst knapp einen Monat nach Abschluss des
ordentlichen Verfahrens die Dokumente, von welchen er wusste, dass diese von zentraler
Bedeutung für sein Asylgesuch wären, erhielt und einreichte, kann jedenfalls nicht als



entschuldbares Unterlassen angesehen werden. Das Revisionsverfahren kann nicht dazu
dienen, im früheren Verfahren begangene vermeidbare Unterlassungen eines Gesuchstellers
nachzuholen.

E. 5.1
Revisionsweise Vorbringen, die verspätet sind, können aber dennoch zur Revision eines
rechtskräftigen Urteils führen, wenn aufgrund dieser Vorbringen offensichtlich wird, dass
einem Gesuchsteller Verfolgung oder menschenrechtswidrige Behandlung droht und damit
ein völkerrechtliches Wegweisungshindernis besteht (dazu Entscheidungen und
Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 9 E. 7, insb.
E. 7f und g; der Entscheid bezieht sich zwar auf Art. 66 Abs. 3 VwVG, lässt sich indessen
auch auf den sinngemäss deckungsgleichen Art. 125 BGG übertragen). Der Grund hierfür
ist darin zu sehen, dass auch bei grundsätzlicher Unzulässigkeit der Revision kein Verstoss
gegen zwingendes Völkerrecht - es handelt sich dabei um die Garantien von Art. 33 Abs. 1
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR
0.142.30), Art. 3 EMRK, sowie Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
(FoK, SR 0.105) - resultieren darf. Allerdings hält der erwähnte Grundsatzentscheid der
Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) - dessen wesentliche Schlüsse auch für die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nach wie vor massgeblich sind (vgl.
BVGE 2013/22 E. 5.4) - ausserdem fest, dass ein Abweichen von der Verwirkungsfolge im
Sinne von Art. 125 BGG (bzw. Art. 66 Abs. 3 VwVG) nur in sehr engen Grenzen zulässig
ist (EMARK 1995 Nr. 9 E. 7g; vgl. dazu auch August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler
[Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2008, Art. 66, N 26).

E. 5.2
So ist auch auf der Grundlage einer völkerrechtskonformen Auslegung von Art. 125 BGG
vorauszusetzen, dass die in Frage stehenden zwingenden Normen des Völkerrechts bei
strikter Anwendung der gesetzlichen Revisionsbestimmungen tatsächlich verletzt würden.
Es genügt daher nicht, dass ein Gesuchsteller eine drohende Verletzung von Art. 33 Abs. 1
FK, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK lediglich behauptet. Vielmehr muss die beachtliche
Wahrscheinlichkeit einer aktuellen, ernsthaften Gefahr schlüssig nachgewiesen werden,
selbst wenn dabei ein herabgesetzter Beweismassstab des Glaubhaftmachens genügt. Ein
Abwiechen vom Wortlaut von Art. 125 BGG rechtfertigt sich mit anderen Worten nicht
bereits bei Vorliegen von Tatsachen und Beweismitteln, welche geeignet sein können, zu
einem anderen Ergebnis als im vorangegangenen ordentlichen Asylverfahren zu führen,
sondern lediglich dann, wenn die Tatsachen und Beweismittel bei rechtzeitigem
Bekanntwerden zu einem anderen Beschwerdeentscheid - und zwar zu einer Gutheissung
zumindest bezüglich der Frage der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs - geführt hätten.
Voraussetzung für die Entkräftung der Verwirkungsfolge gemäss Art. 125 BGG ist somit,
dass bereits im Rahmen der Prüfung des Vorliegens des geltend gemachten
Revisionsgrunds eine vorweggenommene materielle Beurteilung ergibt, dass die genannten
völkerrechtlichen Wegweisungsschranken tatsächlich bestehen.

E. 5.3
Vorliegend haben die Abklärungen der Schweizerischen Vertretung in Dhaka ergeben, dass
die eingereichten Originale - insbesondere das in Frage stehende Todesurteil, welches
grundsätzlich geeignet wäre, eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 EMRK nachzuweisen -,



mit Ausnahme der Geburtsurkunde nicht als echt bezeichnet werden könnten. Die Botschaft
begründete dies insbesondere aufgrund der unechten Stempel, Unterschriften, Inhalte,
Aufzeichnungen, Schreibstil und Schriftart der Dokumente. Zudem hätten mündliche
Auskünfte unter anderem aufgezeigt, dass der Gesuchsteller, entgegen den Vorbringen im
erstinstanzlichen Verfahren, ungefähr fünf Jahre in Malaysia, Dubai, Singapur und Italien
gelebt habe. Bevor er ins Ausland gegangen sei, sei er Schüler und Privatlehrer gewesen.
Der Gesuchsteller habe zwei Brüder, einer davon lebe auch in der Schweiz.

E. 5.4
Das Bundesverwaltungsgericht sieht vorliegend keinen Anlass, an den ausführlichen und
sorgfältig dargelegten Abklärungen der Schweizer Botschaft zu zweifeln. Aus den
Abklärungen ist denn auch klar begründet, warum die Dokumente als Fälschungen zu
betrachten sind, weshalb auf eine (wiederholte) Überprüfung der Dokumente durch einen
Experten in der Schweiz im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung abgesehen werden
kann (vgl. BVGE 2008/24 E. 7.2). Die Ergebnisse der Botschaftsabklärung wurden dem
Gesuchsteller in zusammengefasster und übersetzter Form in der Verfügung vom 17. Juli
2014 mitgeteilt (Art. 27 Abs. 1 VwVG). Auch aus dem Verzicht des Gesuchstellers auf eine
Stellungnahme zu den Abklärungsergebnissen der Botschaft können keine anderen
Schlussfolgerungen gezogen werden. Somit sind die mit dem Revisionsgesuch
eingereichten Dokumente als Fälschungen zu bezeichnen, weshalb sie gestützt auf Art. 10
Abs. 4 AsylG einzuziehen sind.

E. 5.5
Da sich das Revisionsgesuch einzig auf die eingereichten Originale stützt, entzieht sich den
Vorbringen des Gesuchstellers jegliche Grundlage und die darauf aufgebauten Folgerungen
können nicht aufrecht erhalten werden. Aus diesem Grund muss auch auf das Schreiben
seines bangladeschischen Anwalts vom 13. Februar 2014 nicht näher eingegangen werden,
da dieses nicht geeignet ist, etwas am Resultat zu ändern. Der Gesuchsteller kann somit
keine beachtliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen, ernsthaften Gefahr schlüssig
glaubhaft machen.

E. 6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Gesuchsteller das Vorliegen von
völkerrechtlichen Wegweisungsvollzugshindernissen bereits im Zeitpunkt des Erlasses der
vorinstanzlichen Verfügung beziehungsweise des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts
nicht glaubhaft zu machen vermochte und demzufolge nicht von einer überwiegenden
Gefahr einer drohenden Verletzung von Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK
auszugehen war.

E. 7
Insgesamt konnten damit keine revisionsrechtlich relevanten Gründe vorgebracht werden.
Die Eingabe vom 5. März 2014 ist demzufolge als Revisionsgesuch abzuweisen.

E. 8
Durch die Einreichung von gefälschten Beweismitteln, wodurch das Revisionsverfahren
ausgelöst wurde, hat sich der Gesuchsteller einer bewussten Täuschung des Gerichts
schuldig gemacht. So wusste der Gesuchsteller von Beginn weg, dass die eingereichten
Dokumente Fälschungen sind. Somit muss davon ausgegangen werden, dass die Einrei-
chung des Revisionsgesuchs in erster Linie die Irreführung des Gerichts respektive einen



Zeitgewinn zum Ziel hatte (vgl. Philippe Weissenberger, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich 2009, Art. 60 N 51 ff.). Der Gesuchsteller hat
dem Vorwurf, es handle sich um Fälschungen, denn auch nichts entgegen zu halten. Somit
ist vorliegend die Einreichung des Revisionsgesuchs unter einziger Bezugnahme auf
gefälschte Beweismittel als mutwillige Prozessführung zu würdigen, und demnach - im
Hinblick auf die hohen Verfahrenskosten im Zusammenhang mit der Botschaftsabklärung -
in Anwendung von Art. 60 Abs. 2 VwVG eine Ordnungsbusse von Fr. 800.- auszusprechen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten (Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m.
Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] dem Gesuchsteller aufzuerlegen
(Art. 37 VGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG und Art. 68 Abs. 2 VwVG). Dem
Gesuchsteller war jedoch mit Verfügung vom 14. April 2014 die unentgeltliche
Prozessführung nach Art. 65 Abs. 1 VwVG gewährt worden, weshalb keine
Verfahrenskosten zu erheben sind. (Dispositiv nächste Seite)
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